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Ausnahmegenehmigung abgelehnt

Maskenpflicht am Arbeitsplatz

Eine Arbeitgeberin setzte am Arbeitsgericht (ArbG) Siegburg eine 
Maskenpflicht für ihre Mitarbeiter durch. Eine Klage eines ihrer Ange-
stellten, der keine Mund-Nase-Bedeckung tragen wollte und einen 
Anspruch auf Homeoffice einforderte, wurde abgewiesen.

D er Arbeitgeber darf das Tragen 
 einer Mund-Nase-Bedeckung 
während der Arbeitszeit anord-

nen. Das hat das ArbG Siegburg (Az.: 4 
Ga 18/20) am 16. Dezember 2020 ent-
schieden.

Der Fall
Die beklagte Arbeitgeberin ordnete mit 
Schreiben vom 6. Mai 2020 mit Wirkung 
zum 11. Mai 2020 in ihren Räumlichkei-
ten das Tragen einer Mund-Nase-Bede-
ckung für Besucher und Beschäftigte an. 
Der Kläger legte ein Attest vor, das ihn 
ohne Angabe von Gründen von der Mas-
kenpflicht befreite. Die Arbeitgeberin 
wies ihn daraufhin an, ein Gesichtsvisier 
zu tragen. Der Kläger legte ein neues At-
test vor, das ihn wiederum ohne Angabe 
von Gründen von der Pflicht zum Tra-

gen von Gesichtsvisieren befreite. Ohne 
Gesichtsbedeckung wollte die Beklagte 
den Kläger nicht beschäftigen. Mit ei-
nem Antrag auf Erlass einer einstweili-
gen Verfügung begehrte der Kläger im 
Eilverfahren seine Beschäftigung ohne 
Gesichtsbedeckung; alternativ wollte er 
im Homeoffice arbeiten.

Das Urteil
Mit Urteil vom 16. Dezember 2020 wies 
das Arbeitsgericht Siegburg die Anträge 
des Klägers ab. Nach Auffassung des Ge-
richts überwiegt der Gesundheits- und 
Infektionsschutz aller Mitarbeiter und 
Besucher das Interesse des Klägers an ei-
ner Beschäftigung ohne Gesichtsvisier 
oder Mund-Nase-Abdeckung. Zudem 
hatte die Kammer Zweifel an der Rich-
tigkeit der ärztlichen Atteste. Die Kam-

mer ging – wie auch das OVG Münster 
bei der Maskentragepflicht an Schulen – 
davon aus, dass ein solches Attest kon-
krete und nachvollziehbare Angaben 
enthalten muss, warum eine Maske 
nicht getragen werden könne, da der 
Kläger mithilfe der ärztlichen Beschei-
nigungen einen rechtlichen Vorteil für 
sich erwirken will, nämlich die Ertei-
lung einer Ausnahmegenehmigung zum 
Betreten des Hauses ohne Maske. Einen 
Anspruch auf Einrichtung eines Home-
office-Arbeitsplatzes verneinte die Kam-
mer in diesem Fall.

Die Entscheidung ist noch nicht 
rechtskräftig. Gegen das Urteil kann Be-
rufung beim Landesarbeitsgericht Köln 
eingelegt werden.
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hiernach, das Leben zu erhalten sowie 
die Gesundheit zu schützen und wieder-
herzustellen. Gegen diese ärztlichen 
Pflichten hat der Kläger vorliegend ver-
stoßen. Nach Auffassung des Gerichts 
sollten gerade dort, wo der Einsatz von 
Schmerzmedikamenten und psychotro-
pen Medikamenten geboten ist, beson-
dere Vorsichtsmaßnahmen bedacht wer-
den. Eine Indikationsstellung sollte mit 
großer Sorgfalt erfolgen und dokumen-
tiert werden, eine Rezeptierung ist an ei-
nem klar definierten inhaltlichen Ziel 
auszurichten und der zeitliche Rahmen 
sollte klar ersichtlich abgesteckt sein: 

„Insofern sind für das völlig unkritische 
Verordnungsverhalten des Kollegen Dr. 
A. keine entlastenden Anhaltspunkte im 
Rahmen der ärztlichen Berufsausübung 

zu finden […], zumal auch kein Thera-
pieregime zum Beispiel im Rahmen ei-
ner Schmerztherapie mit angegebener 
Höchstmengenverordnung und Kont-
rollabständen zu den einzelnen Verord-
nungen erkennbar ist.“

Die Verordnungspraxis des Klägers 
begründet deshalb einen Verstoß in des-
sen Berufspflicht aus § 2 Abs. 2 Satz 1 BO, 
seinen Beruf gewissenhaft auszuüben 
und dem ihm bei seiner Berufsausübung 
entgegengebrachten Vertrauen zu ent-
sprechen. Vor diesem Hintergrund stellt 
es sich im vorliegenden Fall für die Kam-
mer als vollkommen unverständlich 
und zugleich als schwerwiegendes Fehl-
verhalten dar, ein psychoaktives und 
missbrauchsgeneigtes Medikament in 
der vorliegend hohen Fallzahl, ohne eine 

medizinische Indikation zu verordnen.
Vorzuwerfen ist dem Kläger darüber hi-
naus ebenfalls, dass er zwei Patienten 
das Medikament Fluninoc® verschrieb, 
obwohl ihm bekannt war, dass diese Pa-
tienten Drogen konsumierten.

Der Widerruf der Approbation ist des-
halb verhältnismäßig.
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